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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 113/2017  Teningen, den 22. Mai 2017 
 

 
Federführendes Amt: Fachbereich 1 (Finanzen, Personal, Organisation) 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Gemeinderat (öffentlich) 25.07.2017 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters Heinz-Rudolf Hagenacker 
 
 
Es wird Folgendes vorgeschlagen: 
 
Wahl eines Gemeinderatsmitglieds zur Verpflichtung von Bürgermeister Heinz-Rudolf Ha-
genacker.  
 
 
Erläuterung: 
 
Das Landratsamt Emmendingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Bescheid vom 19. 
Mai 2017 mitgeteilt, dass sich bei der am 7. Mai 2017 durchgeführten Bürgermeisterwahl 
keine Gründe für eine Ungültigkeitserklärung der Wahl oder für eine unrichtige Feststel-
lung des Wahlergebnisses nach § 32 Kommunalwahlgesetz ergeben haben. Die Bürger-
meisterwahl vom 7. Mai 2017 wird daher für gültig erklärt. 
 
Deshalb kann der wiedergewählte Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker sein Amt fort-
führen. Die neue Amtszeit schließt sich nach § 42 Abs. 3 GemO an das Ende der voran-
gegangenen an und beginnt somit am 1. August 2017. 
 
Da Bürgermeister Hagenacker den Diensteid bereits geleistet hat, bedarf es keiner weite-
ren Vereidigung. Dagegen ist der Bürgermeister vor jeder Amtsperiode auf die gewissen-
hafte Erfüllung seiner Amtspflichten während der Dauer seiner Amtszeit zu verpflichten, 
d.h. er wird in feierlicher Form auf seine besonderen Amtspflichten gegenüber der Ge-
meinde und ihren Einwohnern sowie dem Staat hingewiesen. Nach § 42 Abs. 6 GemO 
nimmt diese Aufgabe ein vom Gemeinderat gem. § 37 Abs. 7 GemO gewähltes Mitglied in 
öffentlicher Sitzung im Namen des Gemeinderates wahr. 
 
Zweckmäßigerweise wird empfohlen, die für die Gemeinderäte in der Verwaltungsvor-
schrift (VwV) GemO zu § 32 Nr. 2 empfohlene Verpflichtungsformel zu verwenden, die wie 
folgt lautet: 
 
"Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung 
meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, das Recht der Gemeinde gewissenhaft zu 
wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern."  
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